
Gesetze zur Fortentwicklung des 
Sanierungs- und Insolvenzrechts 

Sanierungs- und Insolvenzrechtsfortentwicklungsgesetz 
– SanInsFoG
Gesetz über den vor-insolvenzlichen Stabilisierungs- und 
Restrukturierungsrahmen – StaRUG

EINFACH ERKLÄRT

1



Änderungen
im Sanierungs- und Insolvenzrecht

Am 17.12.2020 haben Bundestag und Bundesrat die Änderungen im 
Sanierungs- und Insolvenzrecht beschlossen.

 Die Gesetze treten am 01.01.2021 in Kraft

 Sanierungs- und Insolvenzrechtsfortentwicklungsgesetz – SanInsFoG

 Gesetz über den vorinsolvenzlichen Stabilisierungs- und 
Restrukturierungsrahmen – StaRUG

 Änderungen der InsolvenzOrdnung – InsO

 Änderung des COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz – COVInsAG

Die Gesetze gelten für alle Organisationen wie z.B. Unternehmen, 
Institutionen, Städte & Kommunen sowie Staaten.
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Änderungen
im Sanierungs- und Insolvenzrecht

wichtigste Änderungen

 Verkürzung von Insolvenzverfahren auf drei Jahre; 
InsolvenzOrdnung – InsO

 Aussetzung der Insolvenzantragspflicht verlängert – sowohl bei
Zahlungsunfähigkeit als auch bei Überschuldung – bis zum 31.01.’21; 
COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz – COVInsAG

 Pandemie, Corona - Covid-19, betroffene Unternehmen erhalten 
priviligierten Zugang zu Eigenverwaltung und Schutzschirmverfahren; 
COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz – COVInsAG

weitere Gesetzes-Anpassungen im SanInsFoG enthalten
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Fachkundige Personen –
Ansprechpartner für Betroffene

Es empfiehlt sich zu und in diesem Zusammenhang fachkundige Dritte mit dem
jeweiligen Schwerpunkt und/oder Kenntnis von Sanierungs- und Insolvenz-
verfahren hinzuzuziehen wie z.B.

 Rechtsanwälte

 Steuerberater

 Insolvenzverwalter – werden vom Gericht bestellt

 Sanierungs- und Restrukturierungsberater – werden vom Gericht bestellt

 Wirtschaftsprüfer – nehmen keinerlei rechts- oder steuerfachliche Beratung vor und 
konzentrieren sich rein auf die Wirtschaftsprüfung und Testierung der buchhalterischen
Tätigkeiten und Abschlüsse

 Beratende Betriebswirte – nehmen keinerlei rechts- oder steuerfachliche Beratung oder 
Wirtschaftsprüfung vor und konzentrieren sich auf die Betriebs- und Funktionsfähigkeit von 
Organisationen auch unter Berücksichtigung volkswirtschaftlicher Auswirkungen & Folgen

 Unternehmensberater – nehmen keinerlei rechts- oder steuerfachliche Beratung oder 
Wirtschaftsprüfung vor und haben unterschiedliche Schwerpunkte, Teile d. Betriebswirtschaft
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Stufen Modell 
im Sanierungs- und Insolvenzrecht 

Krisenfrüherkennung 
und -management

Sanierungsmoderation

Restrukturierung und 
vor-insolvenzliche
Sanierung

Entschuldung

insolvenzliche
Sanierung 

Insolvenzverfahren

Entschuldung 
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Übergang in 
Stabilisierungs- und 

Restrukturierungsrahmen 

Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen
Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz – StaRUG

Teil 1 

StaRUG
Teil 2 

Teil 3 
Frühwarnsysteme
Teil 4 

InsO

Rechtsrahmen zur Ermöglichung insolvenzabwendender Sanierung

– aus Sicht des Gesetzgebers

im Stadium der drohenden und noch nicht eingetretenen Zahlungsunfähigkeit

Sanierungen im präventiven Restrukturierungsrahmen oder 
auf der Grundlage eines Eigenverwaltungsverfahrens
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Zugangsvoraussetzungen
im Sanierungs- und Insolvenzrecht

 Grundsätzlich gilt – ein Betroffener

 weder Überschuldung – darf weder überschuldet

 noch Zahlungsunfähigkeit – noch zahlungsunfähig sein

um Zugang zu den im Gesetz geregelten Verfahren zu erhalten

 Es gelten die – n.a. auch gesetzlichen Regelungen – Maßgaben & 
Anforderungen an eine ordentliche und verantwortungsvolle 
Unternehmensführung 

Ausnahme

 Pandemie, Corona - Covid-19, betroffene Unternehmen
erhalten priviligierten Zugang zu Eigenverwaltung und Schutzschirmverfahren; 
COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz – COVInsAG
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Zugangsvoraussetzungen, 
Fristen & Zeiten 
im Sanierungs- und Insolvenzrecht

Prüfungen

 Überschuldungsprüfung – Prognosezeitraum 1 Jahr

 Prüfung drohender Zahlungsunfähigkeit – Prognosezeitraum 2 Jahre

Anträge

 Antragspflicht bei Überschuldung – max. 6 Wochen

 Antragspflicht bei Zahlungsunfähigkeit – ohne schuldhaftes Zögern, 
spätestens aber drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit

 Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis zum 31.01.2021
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Fristen & Zeiten
im Sanierungs- und Insolvenzrecht

 Annahmefrist Restrukturierungsplan 14 Tage; §19 bis §21 StaRUG
ebenso Gerichtliche Planabstimmung - Ladungsfrist; §45 StaRUG
 vorab Restrukturierungs-Konzept; §31 StaRUG

– zur Anzeige eines Restrukturierungsvorhabens
Wirkungsverlust bei (erneuerter) Anzeige nach (12) 6 Monaten

 Anwendbarkeit der Zivilprozessordnung §128a; §38 StaRUG

 gerichtlicher Vorpüfungstermin min. 7 Tage; §46 StaRUG
Ergebnisinformation Hinweis binnen 14 Tagen; § 48 StaRUG

 Finanzplan von 6 Monate + Erklärungen der letzten 3 Jahre; §50 StaRUG

 Mängelbeseitigung Restrukturierungsplan max. 20 Tage; §51 StaRUG

 Stabilisierung - Anordnungsdauer 3+1+3+1, max. 8 Monate; §53 StaRUG

 Rechtskraft des Restrukturierungsplans max. 3 Jahre; §72 StaRUG

 Sanierungsmoderation - Bestellzeitraum 3+3+x Monate; §95 StaRUG

 Hinweis und Warnpflichten bei Jahresabschluss fachkundiger Dritter; §102 StaRUG
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SANDRA KLINKENBERG
Beratende Betriebswirtin

selbstständige Unternehmensberaterin

DE-31303 Burgdorf

info@Sandra-Klinkenberg.de
www.Sandra-Klinkenberg.de


